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Sie verantworten eine Handelskette.  
Kennen Sie diese Situation? 

Ihre Filialen erhalten regelmäßig Besuch von Wirtschafts-
prüfern? Möglicherweise gelten für Sie unterschiedliche 
Steuersätze bei Außer-Haus und In-Haus-Verkauf. 

Wirtschaftsprüfer sind dann besonders gründlich. Könnte 
man doch durch Falschbuchungen Steuersätze senken.  

Und welche Belege werden den Wirtschaftsprüfern 
vorgelegt? Der Schuhkarton mit Kassenbons hat im 
Zeitalter der elektronischen Computerkassen hoffent-
lich ausgedient.  

Dennoch gehen immer wieder Belege verloren. 
 
Sie stehen also vor zwei Herausforderungen 

1. Wie stellen Sie bis zu 10 Jahre sicher, dass keine 
Daten verloren gehen? 

2. Wie können Sie nachweisen, dass Ihre elektronischen 
Kassendaten während der Archivierung nicht ver-
ändert wurden? 

EINE BEZAHLBARE LÖSUNG 

Besonders schwierig wird es, wenn Ihre Filialen weitest-
gehend eigenverantwortlich im Rahmen von Franchise-
Konzepten arbeiten. Alles hängt von Ihren Vorgaben 
ab. Führende Franchise-Unternehmen haben gemein-
sam mit Anbietern von Kassensystemen eine Lösung 
erarbeitet! 

GEMEINSAME NUTZUNG VON SPEICHERPLATZ 

Die Kassendaten aller Filialbetriebe werden an zen-
traler Stelle in einem GDPdU-zertifizierten System 
gespeichert. GDPdU-zertifiziert bedeutet, dass die 
Archivierung der Daten nach den „Grundsätzen zum 
Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ 
gesetzestreu archiviert werden. Die Übertragung er-
folgt über das Internet. Dabei haben Sie die Wahl, ob 
die Übertragung direkt aus den Filialen zu uns erfolgt 
oder über eine zentrale Stelle, z.B. über den Anbieter 
Ihrer Kassensysteme, erfolgen soll. Sind die Daten 
einmal im System, können sie nicht mehr verändert 
werden. 
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UNSER ANGEBOT 
Sie entscheiden, ob die Daten zentral an uns übermittelt 
werden sollen oder separat von jeder Filiale. 

Die zentrale Übermittlung empfiehlt sich wenn 
nn  die Daten ohnehin zentral gesammelt werden 

nn  nicht alle Filialen über einen eigenen Internetanschluss 
verfügen 

Die dezentrale Übermittlung empfiehlt sich wenn 

nn  die Filialen in der Regel mit Internetzugängen aus-
gestattet sind 

nn  jede Filiale dazu verpflichtet werden kann, unseren Vor-
gaben für sichere Internet-Verbindungen zu folgen 

Ist diese Entscheidung erst gefällt, wird ein Initialprojekt 
gestartet. Wir definieren, welche technischen Voraus-
setzungen in den Filialen oder in der zentralen Sammel-
stelle zu schaffen sind. 

Gemeinsam mit Ihnen wird eine Prüfroutine erarbeitet, 
über die ordnungsgemäße Datenübertragung abge-
sichert wird.  

Vertrauen Sie auf unsere Erfahrungen! 
 

IHR NUTZEN 
Sichern Sie sich und Ihre Filialen langfristig gesetzlich ab! 

Als Verantwortlicher haben Sie dafür Sorge zu tragen, 
dass Ihre Filialen den Anforderungen der derzeitigen 
Gesetzeslage zur Rechnungsprüfung gerecht werden. 

 
MIT UNSERER LÖSUNG 
nn  etablieren Sie ein Verfahren, mit dem Sie die Er- 

füllung Ihrer Sorgfaltspflicht lückenlos nachweisen 
können 

nn  geben Sie Ihren Filialbetrieben die Möglichkeit, per 
Internet-Portal zu prüfen, ob die Daten tatsächlich 
ordnungsgemäß eingelagert wurden. Das bedeutet, 
dass Sie einen Teil der Verantwortung an die zustän-
digen Filialleiter zurückgeben können 

nn  stellen Sie sicher, dass die Belege Ihrer Filialen auch 
auf lange Sicht nicht verloren gehen 

nn  können Sie jederzeit flexibel Daten für Wirtschafts-
prüfungen von uns anfordern. Die Daten werden im 
vereinbarten Format für die jeweilige Filiale und den 
von Ihnen angeforderten Zeitraum bereitgestellt 

Die Kosten für das Initialprojekt können auf 
Wunsch auf die Betriebskosten umgelegt 
werden.  

Zusammen mit den von Ihnen benannten 
Ansprechpartnern erarbeiten wir das für Ihr 
Unternehmen passende Abrechnungskonzept.  

Hierbei sind die Betriebskosten je Filiale auch 
abhängig von der Gesamtzahl der zu 
betreuenden Filialen. 

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. 

Mit esacom begegnen Sie den vielfältigen  
gesetzlichen Auflagen mit pragmatisch  
durchdachten sowie wirtschaftlichen Lösungen 
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Die esacom ist ein unabhängiger IT-Dienstleister mit eigener Entwick-
lungsabteilung und eigenem Rechenzentrum im ostwestfälischen 
Salzkotten.  
 
Zu den Kunden der esacom zählen bedeutende mittelständische 
Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die von der 
esacom mit bedarfsgerecht entwickelten IT-Lösungen und fachlicher 
Betreuung optimal in ihren Geschäftsabläufen unterstützt werden. 
 
Unsere qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter engagieren sich in 
Applikationen und Softwareentwicklung für einen rund-um-die-Uhr 
IT-Betriebsservice und verlässliche Kundenbetreuung.  
 

esacom GmbH  
An der Burg 6 
33154 Salzkotten 
 

Telefon: +49 (5258) 9750 
E-Mail: vertrieb@esacom.de 
 

www.esacom.de 
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